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Begründung 


I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan "Krupp- 


straße/Bismarckstraßen durch einen braunen Farbstreifen 


eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt die beiderseits der Kruppstraße, zwischen 


der Schillerstraße, Uhlandstraße, Dreilindenstraße, Baede- 


kerstraße, dem Bismarckplatz, der Geibelstraße und der 


Schillerstraße gelegenen Baublöcke. 


11. Allgemeines 


Für den ousbau des Ruhrschnellweges im Kreuzungsbereich 


der Kruppstraße mit der Bismarckstraße sind im vorliegenden 


Bebauungsplan die erforderlichen offentlichen Verkehrsflä- 


chen ausgewiesen und die entsprechenden Straßenbegrenzungs- 


linien festgelegt. 


Nach Fertigstellung des Ruhrschnellweges wird der von Osten 


über den Ruhrschnellweg kommende Zielverkehr zur Innendstadt 


die vor dem AEG-Haus liegende Ausfahrt benutzen. Im Ge- 


gensatz zu der derzeitigen Situation, da der Rechtsabbie- 


ger von der Kruppstraße in die Bismarckstraße-Hindenburg-


straße von geringer Bedeutung ist, wird dann auf dem Ge- 


lände des heutigen Arenberg-Hauses eine großzügige und 


verkehrsgerechte Anlage für den Rechtsabbiegerverkehr er- 


forderlich. Ein Verschieben der Ruhrschnellwegstraße mit 


der Absicht, das Anschneiden des Xrenberg-Hauses,zu ver- 


meiden, ist nicht moglich, da verschiedene andere Festpunk- 


te, wie z.B. die Lage des LS-Stollens der Bundesbahn - Di-

rektion für die Linienführung des Ruhrschnellweges maßge- 


bend sind. Der Ankauf und Abbruch des ~Arenberg-Hauses ist 


aus diesen verkehrstechnischen Gründen unerläßlich. 


Als Ersatz für das abzubrechende Gebäude ist ein neuer, 


VII-geschossiger BaukCrper im Bebauungsplan dargestellt 


und maßlich festgelegt. Zwischen der Zufahrtm dem Gebäude 


(private ~egefläche) und einer zu dem Baugrundstück gehö- 


renden Stellfläche liegt eine öffentliche Fußwegverbindung. 




Damit die Bismarckstraße auf dem Abschnitt zwischen Bis- 

marckplatz und Schillerstraße die erforderliche Breite 

bekommt, ist 6UCn vor der Luisenschule eine neue Straßen- 

begrenzungslinie festgelegt worden. Dadurch ist die Vor- 

aussetzung geschaffen, daß nach Neubau der Eisenbahnüber- 

führung, zwischen dem Bismarck~latz und der bereits ver- 

breiterten Hindenburgstraße der Verkehrsablauf zügig von- 

statten geht. Zwischen der Luisenschule und dem Neubau des 

Arenberg-Hauses beträgt die geringste Straßenbreite Ca. 34 m. 

Die Baedekerstraße und die Dreilindenstraße werden gegen die 


Bismarckstraße bzw. gegen die Kruppstraße abgeriegelt und 


jeweils mit einer Wende versehen. Fur das Grundstück des 


RWE-Hochhauses ist dadurch an der Bismarckstraße eine gering. 


fügige Änderung erforderlich. 


111. Bodenordnungsmaßnahmen 


Sollte sich die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes er- 


forderliche Bodenordnung nicht auf freiwilliger Basis durch- 


führen lassen, ist beabsichtigt, von den im vierten und 


fürften Teil des Bundesbaugesetzes vom 25 .  Juni 1960 (BGB~. 
I S. 341 ff) aufgeführten Maßnahmen, Bodenordnung und 


Enteignung, Gebrauch zu machen. Welche dieser Maßnahmen 

durchgeführt wird, richtet sich sich nach den sich später 


ergebenden Notwendigkeiten. 


Beide angeführten Bodenordnungsmaßnahmen sind bereits in 


den Erläuterungen zur ersten Fassung des Planes vom Okto- 


ber 1957 vorgesehen. 


IV. Kosten 


Die der Stadt durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes 


voraussichtlich entstehenden Kosten wurden überschläglich 


in nachstehender Höhe ermittelt: 




1.) Kosten des Grunderwerbs 

einschl. der Gebäude 


2.) Kosten der Freimachung 3.000,-- DM 


T . )  Abbruchkosten 410.000,-- DM 
4.) Kosten des Umbaus der 


Schillerstraße; Neubau des 390.0009--DM 

Fußweges vor dem irenberg-Haus 


4.4~j.000,-- DM 


5.) Unvorhergesehenes 397 .000,-- DM 

4.800.~100 DM
---------L----- --insgesamt ---------------

Die Tiefbaukosten sind lediglich für die Schillerstraße ange- 


geben. Die Umbaukosten für die Bismarckstraße, den Bismarck- 


platz und die Kruppstraße können nur im Rahmen und im Zusammen- 


hang mit der Ruhrschnellwegplanung gesehen werden. 


Essen, den dO. September 1962 

Baudirektor 


Baudezernat 




Diese Begründung hat gemäß 5 2 4bsatz 6 des Bundes- 

baugesetzes vom 23. Juni 1960 (BCB1. I S,.341) in der 

Zeit vom 4. März bis 3. .4pril öffentlich ausgelegen. 

Essen, den 5. 9pril 1963 


m fiuftrage 


Gehart zur Vfg. V.. 3; 1.6 4 
~ ~ ~ - 7 2 ~ A(ESSEq 55-15) 

Essen, den 311. 19u 
bandesbaube rde Ruhr 

I. AW 

Die Bekanntmachung gemäß $ 12 des Bundesbaugesetzes vom 

23 .  Juni 1960 ist im Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 14 
vom 4. April 1964 veröffentlicht worden. Diese Begrün- 
dung liegt ab 11. b.pril 1964 öffentlich aus. 

Essen, den 6. April 1964 


Im Auftrage 
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\ ",\ Y . ' 
'. ' 2re -.':.techn.Stadtamtmann 
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